
 

Anmerkung: 
Diese Konformitätserklärung basiert auf Informationen durch unsere Lieferanten. Auch wenn wir diese als zuverlässig betrachten, 
übernehmen wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten, Empfehlungen und Informationen kein Gewähr. Die vorliegende Erklärung 
wurde erstellt und herausgegeben auf der Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt geltenden Gesetze, Vorschriften sowie nach unserem 
besten Wissen und heutigem Kenntnisstand der Verordnungen, Richtlinien und Stand der Technik. 
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Konformitätserklärung zu REACH-Verordnung 1907/2006 inkl. Bis Anhang XVII 
 
REACH 
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien 
 
 
Die Papke-Verpackungstechnik GmbH ist im Sinne der REACH-Verordnung 1907/2006 ein 
„nachgeschalteter Anwender“. Unsere Produkte gelten als „Erzeugnisse“ und nicht als 
„Stoffe“ und sind als solche nicht registrierungspflichtig. Pflichten aufgrund der Herstellung 
und des Inverkehrbringens von Substanzen/Chemikalien zur Vorregistrierung und 
Registrierung (ECHA) sind für uns nicht zutreffend. 
 
Somit unterliegen wir weder den Registrierungspflichten gemäß REACH, noch der Pflicht zur 
Erstellung von Sicherheitsdatenblättern.  
 
Zudem enthalten unsere Produkte, auf Basis der Informationen unserer Rohmaterial- und 
Vorlieferanten, derzeit keine Stoffe oberhalb 0,1 Masse-%, die in der sogenannten 
„Kandidatenliste“ der Verordnung 1907/2006 aufgeführt sind. 
 
Um unseren Kunden die kontinuierliche Versorgung mit zuverlässigen und sicheren Produkten 
zu gewährleisten, stellen wir sicher, dass unsere Lieferanten alle Anforderungen in Bezug auf 
chemische Stoffe und Materialien erfüllen und dadurch keine Substanzen aus der 
Kandidatenliste der besorgniserregenden Stoffe (SVHC) für die Herstellung unserer Produkte 
verwendet werden. 
 
Dieses Schreiben ist gültig bis auf Widerruf oder Neuveröffentlichung 
 
Papke-Verpackungstechnik GmbH 


